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ERKLÄRUNG DES PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS

Auf der 3773. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. April 1997 gab der Präsident des
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situation im
ostafrikanischen Zwischenseengebiet" im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

"Der Sicherheitsrat bekräftigt die Erklärung seines Präsidenten vom 24. April
1997 (S/PRST/1997/22) und begrüßt es, daß der Präsident Zaires und der Führer der
Allianz der demokratischen Kräfte zur Befreiung von Kongo/Zaire (ADFL) vor kurzem
eine Einigung über den Zeitpunkt und den Ort für ein Zusammentreffen erzielt haben,
bei dem eine friedliche Verhandlungsregelung des Konflikts in Zaire erörtert werden
soll. Er bekundet erneut seine volle Unterstützung für den Fünfpunkte-Friedensplan der
Vereinten Nationen, den er mit seiner Resolution 1097 (1997) vom 18. Februar 1997
gebilligt hat, fordert eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und fordert beide
Parteien insbesondere auf, eine rasche Einigung über friedliche Übergangsregelungen
zu erzielen, die zur Abhaltung von demokratischen und freien Wahlen unter
Beteiligung aller Parteien führen.

Der Sicherheitsrat vermerkt, daß der Führer der ADFL zugesagt hat, den
Vereinten Nationen und anderen humanitären Organisationen Zugang zu den
Flüchtlingen in Ostzaire zu gewähren, damit sie diesen humanitäre Hilfe gewähren und
den Rückführungsplan des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge (UNHCR) umsetzen können, wobei dieser Zugang auch die Nutzung beider
Flughäfen in Kisangani umfaßt. Der Rat vermerkt außerdem die Zusage des Führers
der ADFL, sich hinsichtlich der Dauer des Rückführungsvorganges, der so rasch wie
möglich vorangehen sollte, flexibel zu zeigen. Er bekundet seine Besorgnis angesichts
von Berichten über Behinderungen der humanitären Hilfsmaßnahmen, stellt jedoch fest,
daß sich der Zugang für humanitäre Zwecke in letzter Zeit verbessert hat. Er fordert
die ADFL auf, diese Zusagen einzuhalten und die Umsetzung des Rückführungsplans
des UNHCR ohne Bedingungen oder Verzögerungen zu ermöglichen.

Der Sicherheitsrat bringt außerdem seine tiefe Besorgnis angesichts der auch
weiterhin eingehenden Berichte über Massaker, sonstige Greueltaten und Verletzungen
des humanitären Völkerrechts in Ostzaire zum Ausdruck. In diesem Zusammenhang
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wiederholt er seine Aufforderung an die ADFL und die anderen Beteiligten in der
Region, mit der vor kurzem eingerichteten Ermittlungsmission der Vereinten Nationen
voll zusammenzuarbeiten, indem sie unbehinderten Zugang zu allen für Ermittlungen
vorgesehenen Gebieten und Orten sicherstellen und die Sicherheit der Mitglieder der
Mission gewährleisten. Er mißt der Zusage des Führers der ADFL große Wichtigkeit
bei, geeignete Maßnahmen gegen diejenigen Mitglieder der ADFL ergreifen zu wollen,
die die Regeln des humanitären Völkerrechts betreffend die Behandlung von
Flüchtlingen und Zivilpersonen verletzen.

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben."
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